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A n fra g e 

Abg~Ordneten'ri.e!f.:>"t'feic"he.r:1 ;:D.t. v<el1'l') el 
Genossen r- l .. , l 

an den Bundesmini&er für Finanzen 

betreffend Komfortzimmeraktion des Bundesministeriums für Han~el, 

Gewerbe und Industrie 

In einem Schreiben des Bundesministeriums für Finanzen an die 

Usterreichische Hoteliervereinigung heißt es, daß die Kosten 

für die Erneuerung einer bestehenden Anlage nach der derzeiti

gen Gesetzeslage im Jahre ihrer Entstehung als Erhaltungsauf

''land zur Gänze gewinnmindernd verrechnet werden kann, und Zl'lar 

auch dann, wenn der Ersatz durch eine modernere Anlage erfolgt. 

Eine analoge Regelung wäre für die Komfortzimmer-Aktion des 

Bundesministeriu~für Handel, Gewerbe und Industrie notwendig. 

Die unterfertigten Abgeordneten richten daher an den Bundesmini

ster für Finanzen folgende 

A n fra g e 

1) Ist die oben angeführte Auslegung analog auch für die Kom

fortzimmer-Aktion des Bundesministeriums für Handel, Gewerbe 

und Industrie anzuwenden? 

2) Wenn nein, sind Sie bereit, eine entsprechende Xnderung der 

Gesetzeslage durch die Zuleitung einer Regierungsvorlag~ an 

den Nationalrat zu beantragen? 
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